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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1976

Norm

ABGB §484

Rechtssatz

Der Umfang einer nicht schon im Vertrag bemessenen Wegservitut richtet sich stets nach der Kulturgattung und der

Bewirtschaftungsart des herrschenden Grundstückes im Zeitpunkt der Bestellung beziehungsweise Ersitzung der

Dienstbarkeit.
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Beisatz: Kulturänderungen des herrschenden Guts erlauben keine Ausdehnung eines Gehrechts und Fahrrechts.
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Bebauungsplan widersprechende Bauweise führte zu der Erweiterung des Verkehrs auf dem Zufahrtsweg. Die

Erweiterung dieser so „gemessenen" Servitut ist unzulässig. (T3)
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Fragen der Grenzen der zulässigen Erweiterung sind grundsätzlich einzelfallbezogen und stellen in der Regel

keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar. (T7)
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